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11 Gemeindefinanzen, 
Immobilienmarkt und Bodenpolitik

Kapitel 11 dieser Bestandsanalyse gibt 
einen Einblick in die Haushaltsdaten der 
Gemeinde Stattegg und der Stadt Graz, 
geht auf Eigenschaften des Immobilien-
markts in diesen räumlichen Einheiten 
ein und erläutert abschließend boden-
politische Instrumente und Strategien im 
Untersuchungsraum.
Datengrundlage für Kapitel 11.1 Ge-
meindefinanzen sind die Gemeinde-
gebarungsstatistik der Statistik Austria 
2015-2021, das Analyse- und Informa-
tionssystem zur Beurteilung der Bonität 
der österreichischen Gemeinden sowie 
Berechnungen des Forschungsbereichs 
Finanzwissenschaft und Infrastrukturpo-
litik an der Technischen Universität Wien 
(GemBon, 2022). Die Daten betrach-
ten die Zeitspanne 2015 bis 2021 für 
die regionalen Einheiten der Gemeinde 
Stattegg sowie der Stadt Graz (ob der 
politischen Zugehörigkeit des Bezirkes 
Andritz). Da zum Zeitpunkt der Berich-
terstellung die Gebarungsstatistikdaten 
für das Jahr 2021 noch nicht vorliegen, 
betrachten vereinzelte Indikatoren nur 
den Zeitraum 2015-2020. Desweiteren 
geben die Rechnungsabschlussberichte 
der Gemeinden Auskunft über beson-
ders erwähnenswerte Haushaltsentwick-
lungen. Erwähnenswert ist, dass mit 
dem Jahr 2020 eine neue Voranschlags- 

und Rechnungsabschlussverordnung 
(VRV 2015) zur Anwendung kommt. Dies 
kommt u.a. in der Analyse des Vermö-
genshaushaltes zu tragen, da für die Jah-
re 2015-2019 keine, auf Basis der VRV 
2015 erhobenen, Daten vorliegen. Für 
die übrigen Kapitel wurden die Daten 
des Zeitraums von 2015-2019 durch den 
Forschungsbereich Finanzwissenschaft 
und Infrastrukturpolitik der Technischen 
Universität Wien (E280-03) gemäß VRV 
2015 konvertiert.  Kapitel 11.2 erläutert 
die Situation am Immobilienmarkt in der 
Gemeinde Stattegg und Stadt Graz, bzw. 
greift soweit verfügbar auf Daten zum 
Bezirk Andritz selbst zurück. Durch Infor-
mationen zu Baulandreserven, Bauland-
preisen, Zweitwohnsitzanteilen sowie 
den Besitzverhältnissen von Immobilien 
soll eine bestmögliche Übersicht ver-
mittelt werden. Im abschließenden Ka-
pitel 11.3 wird auf die Bodenpolitik der 
Gemeinden eingegangen und aktuelle 
Problematiken werden genauer beleuch-
tet. So befasst sich dieser Abschnitt u.a. 
mit unterschiedlichen bodenpolitischen 
Instrumenten aus der überörtlichen und 
örtlichen Raumplanung und geht dabei 
auf Besonderheiten des STEK 4.0 oder 
des ÖEK 5.00 sowie auf mögliche Maß-
nahmen in Bezug auf die Flächenwid-
mungsplanung  ein.
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11.1 Gemeindefinanzen

Auf den folgenden Seiten werde eini-
ge der wichtigsten Indikatoren zur Be-
urteilung der finanziellen Situation der 
Gebietskörperschaften der Gemeinde 
Stattegg und der Landeshauptstadt 
Graz (ob der politischen Zugehörigkeit 
des Bezirkes Andritz zu Graz) vorge-
stellt. Für die Stadt Graz sind in dieser 
Betrachtung nur die Ergebnisse der 
Stadtverwaltung zu verstehen und Ei-
genbetriebe oder Beteiligungen, die 
sich Gesamt zum Haus Graz zusam-
mensetzen, ausgenommen. 

Diagramme und Wertetabellen geben 
einen Überblick über die tatsächliche 
Höhe von Budgetkennzahlen. Auch 
wenn die Landeshauptstadt Graz mit 
fast 300 000 Einwohner*innen ein an-
deres Spektrum an Funktionen erfüllt 
als die Gemeinde Stattegg (< 3000 
EW) werden in ausgewählten Fällen 
Kennzahlen in Beziehung zur Einwoh-
nerzahl gesetzt und so räumliche Ver-
gleiche mit Vergleichseinheiten (der 
Summe der Gemeinden des Bezirks 
Graz Umgebung  bzw. der Summe der 
Gemeinden des Bundeslands Steier-
mark ohne Graz) angestrebt. 

11.1.1 Gesamte Einzahlungen und 
Auszahlungen

Die gesamten Einzahlungen eines Ge-
meindehaushalts summieren sich aus 
verschiedenen Mittelverwendungs- und 
aufbringungsgruppen zusammen. Dar-
unter fallen Einzahlungen aus der ope-
rativen Gebarung (Einzahlungen aus der 
operativen Verwaltungstätigkeit, Einzah-
lungen aus Transfers (ohne Kapitaltrans-

fers) und Einzahlungen aus Finanzerträ-
gen), Einzahlungen aus der investiven 
Gebarung (Einzahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit, der Einzahlungen aus 
der Rückzahlung von Darlehen sowie ge-
währten Vorschüssen und Einzahlungen 
aus Kapitaltransfers) und der Summe der 
Einzahlungen aus der Finanzierungstä-
tigkeit (Einzahlungen aus der Aufnahme 
von Finanzschulden, Einzahlungen infol-
ge eines Kapitaltausch bei derivativen 
Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 
und Einzahlungen aus dem Abgang von 
Finanzinstrumenten). 

Demgegenüber steht die Summe der 
gesamten Auszahlungen welche sich 
aus Auszahlungen der operativen Ge-
barung (Auszahlungen aus Personalauf-
wand, Auszahlungen aus Sachaufwand 
(ohne Transferaufwand), Auszahlungen 
aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) und 
Auszahlungen aus Finanzaufwand), Aus-
zahlungen der investiven Gebarung (Aus-
zahlungen aus der Investitionstätigkeit, 
Auszahlungen von gewährten Darlehen 
sowie gewährten Vorschüssen und Aus-
zahlungen aus Kapitaltransfers) sowie 
Auszahlungen aus der Finanzierungstä-
tigkeit (Auszahlungen aus der Tilgung 
von Finanzschulden, Auszahlungen in-
folge eines Kapitaltausch bei derivativen 
Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 
und Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzinstrumenten) zusammensetzt 
(BMF 2022).

Die Abbildungen 11.1 und 11.2 stellen 
die Summen aller Einzahlungen den 
Summen aller Auszahlungen für die 
Stadt Graz und die Gemeinde Stattegg 
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Abb. 11.1: Stadt Graz - Einzahlungen und Aus-

zahlungen gesamt in Tsd. Euro. 

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022 (eigene Darstellung)

Abb. 11.3: Gesamte Einzahlungen in Euro pro Einwohner*in. 

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 2022, GemBon 2022 (eigene Darstellung)

Abb. 11.2: Gemeinde Stattegg - Einzahlungen 

und Auszahlungen gesamt in Tsd. Euro.

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022 (eigene Darstellung)
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im Zeitraum 2015-2021 gegenüber. Die 
Ausprägungen der Y-Achsen in Tausend 
Euro machen die unterschiedlichen Grö-
ßen der Budgethaushalte in Graz und 
Stattegg deutlich. Während sich die Ein-
zahlungen in der Stadt Graz im Jahr 2021 
auf mehr als 1,2 Mrd. Euro belaufen ver-
zeichnet die Gemeinde Stattegg Gesamt-
einzahlungen von ca. 5,7 Mio. Euro für 
das Jahr 2021.
Auch die Summe der Auszahlungen im 
Jahr 2021 fällt mit knapp unter 1,2 Mrd. 
Euro in der Stadt Graz deutlich unter-
schiedlich zu der Gemeinde Stattegg mit  
fast 6,2 Mio. Euro aus.

Einzahlungen und Auszahlungen im 
räumlichen Vergleich

Werden die absoluten Zahlen der Ein- 
und Auszahlungen mit der Bevölkerung 
der jeweiligen räumlichen Einheiten in 
Beziehung gesetzt, können die Wer-
te in Euro pro Kopf verglichen werden 
(Abb.11.3 & Abb.11.4)

Während sich das Liniendiagramm der 
Gemeinde Stattegg gemeinsam mit den 
Vergleichseinheiten Graz-Umgebung 
und dem Bundesland Steiermark im 
Durchschnitt bewegt, liegen die Wer-
te der Pro Kopf Ein- und Auszahlungen 
der Stadt Graz deutlich höher und wei-
ßen stärkere Schwankungen auf.  Die 
ausgeprägte Zacke in den Diagrammen 
der Stadt Graz im Jahr 2018 ist unter an-

Abb. 11.4: Gesamte Auszahlungen in Euro pro Einwohner*in. 

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 2022, GemBon 2022 (eigene Darstellung)
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Abb. 11.6: Gemeinde Stattegg - Gesamte Einzahlungen 2020 nach Ansatzgruppen in Tsd. Euro. 

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 2022, GemBon 2022 (eigene Darstellung)

Abb. 11.5: Stadt Graz - Gesamte Einzahlungen 2020 nach Ansatzgruppen in Tsd. Euro. 

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 2022, GemBon 2022 (eigene Darstellung)
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Abb. 11.7: Stadt Graz - Gesamte Auszahlungen 2020 nach Ansatzgruppen in Tsd. Euro. 

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 2022, GemBon 2022 (eigene Darstellung)

Abb. 11.8: Gemeinde Stattegg - Gesamte Auszahlungen 2020 nach Ansatzgruppen in Tsd. Euro. 

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 2022, GemBon 2022 (eigene Darstellung)
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derem auf die Immobilienrückkauf und 
Schuldenübernahme der GBG (Gebäu-
de und Baumangement Graz GmbH, im 
Zuge derer Immobilien im Wert von 574 
Mio. Euro und GBG-Schulden in der Höhe 
von 445 Mio. Euro übernommen wurden.

Einzahlungen und Auszahlungen nach 
Ansatzgruppen

Die in Abbildung 11.5 bis 11.8 ange-
führten Ansatzgruppen sind eine funkti-
onelle Gliederung von Ein- und Auszah-
lungen wie sie in der Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung 2015 
vorgesehen ist. Durch diese Einordnung 
lassen sich Schwerpunkte und Unter-
schiede bei Einzahlungen und Auszah-
lungen der räumlichen Einheiten besser 
identifizieren.

Einzahlungen nach Ansatzgruppen

Abbildung 11.5 und 11.6 zeigen, dass 
die Einzahlungen der Stadt Graz und der 
Gemeinde Stattegg zu einem großen Teil 
aus der Finanzwirtschaft, insbesondere 
aus Steuern, kommen. 

So betrug der Betrag der Einzahlungen 
in dieser Gruppe in der Stadt Graz im Jahr 
2020 mehr als 800 Mio. Euro, was 64% 
der gesamten Einzahlungen ausmacht. 
In der Gemeinde Stattegg kommt diese 
Gruppe mit fast 3 Mio. Euro für 50% der 
Einzahlungen auf. 

Weitere wichtige Ansatzgruppen stel-
len die Dienstleistungen welche im Jahr 
2018 sogar ähnlich hohe Einzahlun-
gensbeträge aufweist wie die Finanz-

wirtschaft. In anderen Ansatzgruppen 
werden verhältnismäßig nur geringe Ein-
zahlungen verzeichnet. Im Jahr 2020 fal-
len die Anteile für Unterricht, Erziehung, 
Sport und Wissenschaft (Graz 2,95%, 
Stattegg 3,77%), Kunst, Kultur und Kul-
tus (Graz 0,25%, Stattegg 0,003%) oder 
Gesundheit (Graz 0,05%, Stattegg keine 
Angaben) sehr gering aus.

Auszahlungen nach Ansatzgruppen

Abbildung 11.7 und 11.8 weisen die 
getätigten Auszahlungen der Stadt Graz 
bzw. der Gemeinde Stattegg nach An-
satzgruppen für die Jahre 2015-2020 
aus. 

Hier können Gruppen identifiziert we-
den, welche hohe (operative und inves-
tive) Auszahlungen aufweisen bzw. für 
welche Bereiche anteilsmäßig mehr Geld 
ausgegeben wird.

Im Jahr 2020 sind in der Stadt Graz pro-
zentuell gesehen Vertretungskörper 
und allgemeine Verwaltung (25%), So-
ziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 
(23%) und Finanzwirtschaft (21%) die 
Ansatzgruppen mit dem höchstem Aus-
zahlungsanteil.

In Stattegg gehören 2022 neben Vertre-
tungskörper und allgemeine Verwaltung 
(22%) die Gruppen Dienstleistungen 
(37%) sowie Unterricht, Erziehung, Sport 
und Wissenschaft (12%) zu den auszah-
lungsintensivsten. 
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Abb. 11.9: Stadt Graz - Gesamte Ein- und Auszahlungen nach Ansatzgruppen 2020 in Euro pro 

Einwohner*in. 

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 2022, GemBon 2022 (eigene Darstellung)

Abb. 11.10: Gemeinde Stattegg - Gesamte Ein- und Auszahlungen nach Ansatzgruppen 2020 in 

Euro pro Eiwohner*in. 

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 2022, GemBon 2022 (eigene Darstellung)
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Saldi Ein- und Auszahlungen nach An-
satzgruppen

In Gegenüberstellung mit den verzeich-
neten Einzahlungen und den Auszahlun-
gen werden die sich daraus ergebenden 
Saldi in Abbildung 11.7 und 11.8 veran-
schaulicht und verdeutlicht damit welche 
Ansatzgruppen Finanzierungsbedarf aus 
allgemeinen Haushaltsmitteln aufwei-
sen. 

Ansatzgruppen mit negativem Saldo, 
etwa Unterricht, Erziehung, Sport und 
Wissenschaft oder Vertretungskörper 
und allgemeine Verwaltung, können ihre 
jeweiligen Auszahlungen nicht durch 
eigene Einzahlungen decken und sind 
dementsprechend auf eine Umvertei-
lung von Mitteln aus der Finanzwirt-
schaft, durch Einzahlungen aus Steuern 

und Abgaben bzw. Ausgleichszahlungen 
und Investitionszuschüssen durch Bund 
und Land angewiesen. 

Tabelle 11.1 führt die Ein- und Auszah-
lungen sowie den jeweiligen Saldo nach 
Ansatzgruppen in Euro pro Einwohner*in 
für das Jahr 2020 noch detailierter an.

Tab. 11.1: Ein-, Auszahlungen und Saldo nach Ansatzgruppen - in Euro pro Einwohner*in 2020. 

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 2022, GemBon 2022 (eigene Darstellung)
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11.1.2 Geldfluss aus der Operati-
ven Gebarung 

Der sogenannte Geldfluss aus der Ope-
rativen Gebarung, der Saldo 1 im Finan-
zierungshaushalt, bildet den Cash Flow 
einer Gemeinde ab und berechnet sich 
aus der Differenz der Summen der Ein-
zahlungen und Summen der Auszahlun-
gen der operativen Gebarung (früher 
laufende Gebarung) und stellt so die 
operativen Auszahlungen (Personal, Be-
triebskosten, Transferzahlungen etc.) 
den operativen Einzahlungen (Steuern, 
Gebühren etc.) gegenüber. Er gibt Aus-
kunft darüber, inwieweit eine Gemeinde 
über ausreichende eigene Mittel für In-
vestitionen verfügt bzw. ob der operati-
ve Betrieb einer Gemeinde ausreichend 
durch Eigenmittel gedeckt ist. 

Wird im Saldo 1 ein Überschuss erwirt-
schaftet kann dieser zur Tilgung von 
Schulden, der Finanzierung von Investi-
tionen oder der Bildung von Rücklagen 
verwendet werden (Städtebund 2022).

In Abbildung 11.11, welche den Saldo 1 
für die untersuchten räumlichen Einhei-
ten in Euro pro Einwohner*in vergleicht, 
zeichnet sich besonders das Jahr 2020 
durch den der Covid 19 Pandemie ge-
schuldeten Einbruch des Saldo 1 aus, 
während dieser in der Gemeinde Stat-
tegg immer noch positiv ausfällt, rutscht 
er in der Stadt Graz jedoch um 114 Mio. 
Euro ins negative. Dieser drastische-
re Einbruch wird u.a. mit den Verlusten 
bei Beteiligungs- und Eigenbetrieben, 
wie z.B. dem Flughafen Graz, begründet 
(Stadt Graz 2020).

Abb. 11.11: Geldfluss aus der Operativen Gebarung in Euro pro Einwohner*in 

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)
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Abb. 11.13: Gemeinde Stattegg - Geldfluss aus der operativen Gebarung in Tsd. Euro 

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)

Abb. 11.12: Stadt Graz - Geldfluss aus der operativen Gebarung in Tsd. Euro 

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)
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11.1.3 Freie Finanzspitze

Die Freie Finanzspitze stellt eine gängi-
ge Maßzahl für die Investitionsfähigkeit 
einer Gemeinde oder Stadt dar (WIFO 
2022). 

Die in Abbildung 11.14 vorgestellte ver-
einfachte Freie Finanzspitze berechnet 
sich dabei aus dem Saldo 1 bereinigt um 
die Auszahlungen aus der Tilgung von 
Finanzschulden. Die vereinfachte Be-
rechnung resultiert daraus, dass mit den 
vorliegenden aggregierten Daten keine 
Bereinigung um operative Einzahlungen 
aus Gemeindebedarfszuweisungsmittel 
(z.B. für Abgangsdeckung) möglich ist.

Nach dieser Berechnung fällt die verein-
fachte Freie Finanzspitze für die Stadt 
Graz, vor allem in den Jahren 2016 (-161 
Mio. Euro) und 2019 (-261 Mio. Euor), 
mit Ausnahme des Jahres 2021 (+45 Mio. 
Euro) meist stark negativ aus. Das ist vor 
allem auf die in Kapitel 11.8 vorgestellte 
Schuldentilgung zurückzuführen.  

Die Gemeinde Stattegg kann dagegen 
im gesamten Untersuchungszeitraum 
2015-2021 eine positive vereinfachte 
Freie Finanzspitze mit zuletzt 332 Tsd. 
Euro vorweisen. Im räumlichen Vergleich  
liegt diese im Jahr 2021 mit 111 Euro 
pro Einwohner*in aber unter dem Durch-
schnitt der Gemeinden des Bezirks Graz 
Umgebung (382 Euro pro Einwohner*in)

Abb. 11.14: Vereinfachte Freie Finanzspitze in Euro pro Einwohner*in

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)
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11.1.4 Finanzkraft 

Zur weiteren Untersuchung der Finanz-
kraft der Stadt Graz und der Gemeinde 
Stattegg werden im folgenden die Ein-
zahlungen aus der operativen Verwal-
tungstätigkeit genauer betrachtet. 

Einzahlungen aus (eigenen) Abgaben

Einzahlungen aus eigenen Abgaben be-
inhalten von der Stadt oder Gemeinde 
selbst eingehobene Abgaben wie Grund-
steuern, Kommunalsteuer, Lustbarkeits-
abgaben oder Gebrauchsabgaben und 
Interessentenbeiträge von Grundstücks-
eigentümern und Anrainern.

Ergänzt man diese Einzahlungen um die 
Einzahlungen aus Ertragsanteilen an den 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben 

(z.B. Lohnsteuer, Einkommenssteuer, 
Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer), also 
Mittelzuteilungen an die Gemeinden im 
Rahmen des Finanzausgleichs der Ge-
bietskörpoerschaften, erhält man die ge-
samten Einzahlungen aus Abgaben. 
Einzahlungen aus Besitz und Unterneh-
mertätigkeit fassen Einzahlungen aus 
Gebühren mit Einzahlungen aus Leistun-
gen sowie Einzahlungen aus Besitz und 
wirtschaftlicher Tätigkeit oder aus der 
Veräußerung von geringwertigen Wirt-
schaftsgütern und sonstigen Einzahlun-
gen zusammen.

Einzahlungen aus Transfers

Unter Einzahlungen aus Transfers (ohne 
Kapitaltransfers) sind u.a. laufende Trans-
ferzahlungen von Trägern des öffentli-
chen Rechts (u.a. Bund, Land, Gemein-

Abb. 11.15: Einzahlungen aus eig. Abgaben in 

Euro pro Einwohner*in.

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)

Abb. 11.16: Einzahlungen aus Abgaben in Euro 

pro Einwohner*in

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)
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Abb. 11.17: Einkünfte aus Besitz und Unterneh-

mertätigkeit in Euro pro Einwohner*in

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)

Abb. 11.18: Einzahlungen aus Transfers (ohne 

Kapitaltransfers) in Euro pro Einwohner*in 

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)

Abb. 11.19: Stadt Graz - Eigenen Gemeindeab-

gaben in Tsd. Euro

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)

Abb. 11.20: Gemeinde Stattegg - Eigene Ge-

meindeabgaben in Tsd. Euro

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)
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den), Beteiligungen und Unternehmen 
oder auch privaten Haushalten und Or-
ganisationen ohne Erwerbscharakter zu 
verstehen. Im Falle der Einzahlungen  
von Trägern des öffentlichen Rechts 
kommen diese Beträge aus Finanzzuwei-
sungenoder laufenden Subventionen 
und Kostenbeiträgen (primär vom Land 
und von anderen Gemeinden) 
Laufende Transfers sind dementspre-
chend Geldleistungen ohne unmittel-
bare Gegenleistung insbesondere für 
Konsumzwecke oder sonstige laufende 
Verwendungszwecke. Sie unterscheiden 
sich von Kapitaltransfers (Investitionszu-
schüssen) insofern, dass diese ausdrück-
lich für Investitionszwecke vorgesehen 
und widmungsgemäß zu verwenden 
sind. 
Aus dieser Definition leitet sich auch die 

Einordnung der laufenden Transfers in 
die operative Gebarung, die der Kapi-
taltransfers in die investive Gebarung, ab 
(KDZ 2022).

Bei Betrachtung der Abbildungen 11.15 
- 11.18 zeigt sich, dass die Stadt Graz 
gegenüber der Gemeinde Stattegg in 
allen 4 Einzahlungskategorien über hö-
here Mitteleinkünfte pro Einwohner*in 
verfügt.
Beim Vergleich von Abbildung 11.15 
und 11.16 wird sichtbar, dass der Un-
terschied der Einzahlungen zwischen 
Graz und Stattegg in Abbildung 11.16 
abnimmt, da die Gemeinde Stattegg im 
Verhältnis der Einzahlungen aus eigenen 
Gemeindeabgaben zu Einzahlungen aus 
Ertragsanteilen stärker auf Einzahlungen 
aus Ertragsanteilen angewiesen ist (siehe 

Abb. 11.21: Einzahlungen aus Ertragsanteilen und eig. Abgaben in Euro pro Einwohner*in

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)
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Abb. 11.22: Stadt Graz - Eigene Gemeindeabgaben 2021

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)

Abb. 11.23: Gemeinde Stattegg - Eigene Gemeindeabgaben 2021

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)
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Abbildung 11.24). Abbildung 11.17  und 
11.18 zeigen deutlich den pandemiebe-
dingten Einbruch bei den Einkünften aus 
Gebühren 2020 aufgrund geschlosse-
ner Einrichtungen wie Kindergärten und 
Schulen sowie den Anstieg an Einzahlun-
gen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 
durch Corona Hilfszahlungen durch den 
Bund.

Gemeindeabgaben

Auch bei genauerer Betrachtung der Zu-
sammensetzung der Einzahlungen aus 
eigenen Abgaben aus unterschiedlichen 
Steuern und Gemeindeabgaben fallen 
Unterschiede zwischen der Gemeinde 
Stattegg und der Stadt Graz auf (siehe 
Abbildung 11.22 und 11.23). 

Die Gemeinde Stattegg lukriert gro-
ße Teile der eigenen Abgaben aus der 
Grundsteuer von Grundstücken und nur 
etwa ein Viertel der Abgaben kommen 
aus der Kommunalsteuer.
Für die Stadt Graz macht die Kommunal-
steuer mit fast 70% den überwiegende-
nen Anteil der eigenen Abgaben aus. 
Auch in Graz bilden die Ertragsanteile 
jedoch eine sehr wesentliche Form der 
Einzahlungsaufbringung.

Abb. 11.24: Verhältnis eigene Gemeinde-

abgaben zu Ertragsanteilen 2021 

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)
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11.1.5 Leistungserbringung

In den Abbildungen 11.25 bis 11.27 sind 
die Leistungserbringungen der Stadt 
Graz und der Gemeinde Stattegg im Be-
reich der Auszahlungen für Personalauf-
wand sowie der Auszahlungen für Sach-
aufwand zusammengefasst bzw. werden 
sie mit anderen räumlichen Einheiten als 
Auszahlungen in Euro pro Einwohner*in 
verglichen.

Hier sind operative Auszahlungen für 
Personal kommunaler Einrichtungen (Be-
züge und  Sozialaufwendungen) und 
operative Auszahlungen für Güter, Sach-
aufwand, Verwaltungsaufwand, Leasing- 
oder Mietaufwand und Instandhaltung 
verzeichnet.

Der Rückgang der Auszahlungen in der 
Stadt Graz 2020 ist dabei vor allem auf 
den der Corona Krise geschuldeten Rück-
gang bei Auszahlungen aus Sachauf-
wand zurückzuführen. Die Auszahlungen 
für Personalaufwand sind gegenüber 
2019 aufgrund erhöhter Personalkosten  
gestiegen (Stadt Graz 2020).  

Abb. 11.25: Auszahlungen aus Personal- und Sachaufwand in Euro pro Einwohner*in

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)
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Abb. 11.26: Stadt Graz - Auszahlungen aus Per-

sonal und Sachaufwand in Tsd. Euro

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)

Abb. 11.27: Gemeinde Stattegg - Auszahlun-

gen aus Personal und Sachaufwand in Tsd. Euro

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)
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Abb. 11.28: Stadt Graz - Auszahlungen aus 

Transfers (ohne Kapitaltransfers) in Tsd. Euro

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)

Abb. 11.29: Gemeinde Stattegg - Auszahlun-

gen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) in 

Tsd. Euro

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)
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Abb. 11.30: Stadt Graz - Investitionen und In-

vestitionszuschüsse in Tsd. Euro

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)

Abb. 11.31: Gemeinde Stattegg - Investitionen 

und Investitionszuschüsse in Tsd. Euro

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)

Abb. 11.32: Investitionen und Investitionszuschüsse in Euro pro Einwohner*in

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)
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11.1.6 Investitionsvolumen

Das Investitionsvolumen setzt sich aus 
den beiden Ebenen der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit, also den 
Auszahlungen für u.a. den Erwerb von 
immateriellen Vermögen, Grundstücken, 
Gebäuden, technischen Anlagen und 
Fahrzeugen, sowie den Auszahlungen 
aus Kapitaltransfers, darunter vor allem 
Investitionszuschüsse an Träger des öf-
fentlichen Rechts oder Unternehmen 
und Organisationen ohne Erwerbscha-
rakter, zusammen.

In Abbildung 11.30 äußert sich, wie 
bereits in Kapitel 11.1.1 erwähnt, be-
sonders der Immobilienrückkauf von 
der GBG (Gebäude und Baumangement 
GmbH) durch die Stadt Graz als deutli-
cher Anstieg der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit, genauer den Aus-
zahlungen für den Erwerb von Grund-
stücken und Grundstückseinrichtungen 
im Jahr 2018. Für die Gemeinde Stattegg 
begründet sich der Anstieg des Investi-
tionsvolumens in Abbildung 11.31 vor 
allem durch Investitionsprojekte wie den 
Kauf der Schiganhalle, den Kauf des Al-
pengartens, sowie Straßensanierungs-
projekten bis 2020 (Gemeinde Stattegg).

Betrachtet man die Investitionstätigkei-
ten der vergangenen Jahre in Abbildung 
11.32, in Bezug auf Einwohnerzahl der 
räumlichen Vergleichseinheiten, liegen 
die Investitionstätigkeiten der Vergleichs-
räume hier, mit Ausnahme des Jahres 
2018, im Unterschied zu Vergleichsdar-
stellungen andere Kapitel näher anein-
ander.

11.1.7 Vermögen und Rücklagen

Mit dem Jahr 2020 kommt eine neue 
Voranschlags- und Rechnungsabschluss-
verordnung (VRV 2015) zur Anwendung 
in der die Vermögensrechnung erstmals 
Teil des Rechnungsabschlusses ist. Des-
halb beziehen sich die im folgenden 
präsentierten Informationen zum Ver-
mögenshaushalt (Aktiva und Passiva) nur 
auf die Jahre 2020 und 2021.

In der Vermögensrechnung bildet die 
Aktivaseite das vollständige Vermögen  
einer Gemeinde oder Stadt ab, während 
die Passivaseite die Art der Finanzierung 
dieses Vermögens beschreibt.

Dabei wird zwischen langfristigen Ver-
mögen (immaterielle Vermögenswerte, 
Sachanlagen, aktive Finanzinstrumente, 
Beteiligungen sowie langfristige For-
derungen) und kurzfristigen Vermögen 
(kurzfristige Forderungen, Vorräte, liqui-
de Mittel, kurzfristige aktive Finanzinstru-
mente und aktiven Rechnungsabgrenzn-
gen) unterschieden.

Die Passivaseite weist die Zusammenset-
zung der Finanzierung aus Nettovermö-
gen (Eigenmittel), Investitionszuschüs-
sen (Kapitaltransfers), Rückstellungen, 
sowie lang- und kurzfristigen Verbind-
lichkeiten aus. (VRV 2015, Anl.1c)

Wie in der Bilanzrechnung üblich, muss 
die Summe der Aktiva der Summe der 
Passiva entsprechen (siehe Abb. 11.33 & 
11.34 sowie 11.35 und 11.37 bzw. 11.36 
und 11.38).
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Aktivaseite

Für die Stadt Graz beläuft sich das Ge-
samtvermögen für 2021 auf 4,1 Mrd. 
Euro. Den überwiegenden Anteil daran 
stellen mit ca. 93% der Aktivaseite lang-
fristige Vermögen (davon 79% Sachanla-
gen, 14% Beteiligungen, 7% langfristige 
Forderungen, 0,05% Immaterielle Ver-
mögenswerte).

Die Gemeinde Stattegg weist 2021 mehr 
als 25 Mio. Euro an Vermögenswer-
ten auf. Dabei setzt sich die Aktivaseite 
ebenfalls mit ca. 93% hauptsächlich aus 
langfristigen Vermögen  (92% Sachan-
lagen, 5% Sachanlagen, 2% langfristige 
Forderungen, 1% immaterielle Vermö-
genswerte) zusammen.

Passivaseite

Auf der Seite der Finanzierung des Ver-
mögens bilden sich zwischen der Stadt 
Graz und der Gemeinde Stattegg unter-
schiedliche Zusammensetzungen ab. 

Während sich die Passivaseite 2021 bei 
der Stadt Graz zu 90% aus langfristigen 
Fremdmitteln bildet (davon 59% lang-
fristige Rückstellungen und 41% Finanz-
schulden), kommt die Gemeinde Stat-
tegg auf einen Nettovermögensanteil 
von fast 58% und einen Anteil von 27% 
für langfristige Fremdmittel. Hierbei ste-
hen 93% langfristige Finanzschulden nur 
1% langfristigen Rückstellungen gegen-
über.
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Abb. 11.33: Summe AKTIVA im räumlichen Ver-

gleich in Tsd. Euro pro Einwohner*in

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)

Abb. 11.34: Summe PASSIVA im räumlichen 

Vergleich in Tsd. Euro pro Einwohner*in

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)
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Abb. 11.35: Stadt Graz - Vermögenshaushalt 

Aktiva 2021 in Tsd. Euro

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)

Abb. 11.36: Gemeinde Stattegg - Vermögens-

haushalt Aktiva 2021 in Tsd. Euro

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)
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Abb. 11.37: Stadt Graz - Vermögenshaushalt 

Passiva 2021 in Tsd. Euro

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)
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Abb. 11.40: Gemeinde Stattegg - Langfristige 

Fremdmittel 2021 in Tsd. Euro

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)
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Abb. 11.41: Stadt Graz - Schuldenstand und 

Schuldendienst in Tsd. Euro

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)

Abb. 11.42: Gemeinde Stattegg - Schulden-

stand und Schuldendienst in Tsd. Euro

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 

2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)
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11.1.8 Schulden

Ein abschließender Blick auf die Ver-
schuldungssituation der Stadt Graz und 
der Gemeinde Stattegg zeigt, dass in 
den Jahren seit 2018 (Schuldenübernah-
me in der Höhe von € 445 Mio. von der 
GBG) der Schuldenstand insgesamt in 
Graz deutlich steigt (bei sehr ungleich-
mäßigen Auszahlungen zur Tilgung von 
Schulden = Schuldendienst), während 
die Gemeinde Stattegg (seit der Darle-
hensaufnahme für in Kapitel 11.1.6 an-
gesprochene Investitionsprojekte) ihre 
Schulden stetig abbaut.

Die Gesamtverschuldung der Stadt Graz 
mit langfristigen Schulden beläuft sich 
im Jahr 2021 auf 1,5 Mrd. Euro. Für den 
Schuldendienst hat die Stadt Graz jährlich 
45 Mio. bis 320 Mio. Euro  aufgebracht. 
Die Gemeinde Stattegg verzeichnet im 
Jahr 2021 einen Schuldenstand von 6,4 
Mio. Euro und brachte für den Schulden-
dienst zwischen 4,5 und 7 Mio. Euro jähr-
lich auf.

Während sich in Abbildung 11.43 
der Schuldenstand insgesamt pro 
Einwohner*in im räumlichen Vergleich 
zwischen 2015 und 2017 in den be-
trachteten Gebietskörperschaften noch  
ähnlich entwickelt, weicht der Trend des 
Schuldenstands der Stadt Graz ab 2018 
deutlich von den Vergleichseinheiten 
ab und steigt seitdem jährlich an. Noch 
weist Graz jedoch ein in Kapitel 11.1.7 
angesprochenes Verhältnis der langfris-
tigen Fremdmittel von etwa 60% Rück-
stellungen zu 40% Finanzschulden auf.
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Abb. 11.43: Schuldenstand in Euro pro Einwohner*in insgesamt am Ende des Jahres

Quelle: IFIP, TU Wien 2022, Statistik Austria 2022, GemBon 2022, (eigene Darstellung)
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11.2 Immobilienmarkt

Im folgenden Kapitel wird auf den Im-
mobilienmarkt in Andritz und Stattegg 
eingegangen. Beide Untersuchungs-
gebiete sind eher ländlich und struk-
turell von vielen Einfamilienhäusern 
geprägt. Zu Anfang muss man kurz 
auf die dünne Datenlage hinweisen. 
Dadurch, dass Andritz ein Bezirk und 
damit nur ein Teilbereich von Graz ist, 
werden viele Daten auf dieser Ebene 
überhaupt nicht erhoben oder sind – 
wenn es sie überhaupt gibt, nur käuf-
lich von Quellen mit ungewisser Re-
präsentativität zu erwerben. 

Der Datenlage ist auch eine gewisse Dis-
krepanz in unseren Ergebnissen im Ge-
gensatz zu den Erfahrungsberichten der 
Expert*innen vor Ort geschuldet. Das 

Thema Immobilienpreise und leistbares 
Wohnen kam in den Interviews, die ge-
führt wurden, oft zur Sprache und wur-
de sowohl in Andritz als auch in Stattegg 
als Herausforderung identifiziert. Laut 
der folgenden Analyse in Kapitel 11.2.2 
unterscheiden sich die Preise in Andritz 
und Stattegg aber nur geringfügig vom 
Durchschnitt in der Region Steirischer 
Zentralraum. 
Im Folgenden wird auf den Leer-
stand, Zweitwohnsitze und die 
Eigentümer*innenstruktur in dem Un-
tersuchungsgebiet eingegangen. Für 
spezifischere Informationen wird auf die 
Kapitel 5 und 6 verwiesen. Denn der Im-
mobilienmarkt hat einen großen Einfluss 
auf die Bevölkerungszusammensetzung 
und umgekehrt. 

Abb. 11.45 Gebäude in Andritz

Quelle: Eigene Aufnahme
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11.2.1 Charakteristika

Der Immobilienmarkt wird in diesem Ka-
pitel anhand der Baulandreserven  cha-
rakterisiert. Dabei wird unter Bauland-
reserven gewidmetes Bauland, welches 
nicht bebaut ist verstanden. Netto-Bau-
land sind dabei die Baulandfläche ohne 
DKM- Verkehrsflächen.

Baulandreserven 

Auf Grund der Datenlage können zu den 
Baulandreserven nur auf Ebene der Stadt 
Graz, Graz-Umgebung und der gesamten 
Steiermark Aussagen getroffen werden. 
Auf der Grafik 11.46 lässt sich das Bau-
land unterteil in bebaut und nicht bebaut 
(Baulandreserven) ablesen. Dabei wird 

deutlich, dass die Stadt Graz nur wenige 
Baulandreserven von etwa 12 % beinhal-
tet. Graz-Umgebung und die Steiermark 
weisen annähernd das gleiche Ergebnis 
auf. So sind auf beiden Ebenen etwa 25 
% der Baulandfläche nicht bebaut. Und 
liegen somit knapp über den österreichi-
schen Baulandreserven-Durchschnitt von 
22 % (vgl. Örok Atlas: 2016, S.70).
Um dies ins Verhältnis zusetzten be-
deuten die erläuterten Anteile, dass die 
Stadt Graz ´Nicht bebautes Netto-Bau-
land´, im Jahr 2020, von 682 ha misst. 
Die Summe der Gemeinden des Bezirks 
Graz-Umgebung weisen einen Wert von 
etwa 1.960 ha auf und die Summe der 
Gemeinden der Steiermark, ohne die 
Stadt Graz, misst einen Wert von etwa 
12.000 ha. 
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Abb. 11.46: Anteil der bebauten und unbebauten Baulandflächen in % 

Quelle: Örok Atlas (2016) Anhang 5 (eigene Darstellung)
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11.2.2 Bodenpreise

Kern des Immobilienmarktes sind un-
ter anderem die Bodenpreise, welche 
von verschiedensten Faktoren abhängig 
sind. Die räumliche, aber auch die wirt-
schafliche Situtation wirken auf den Bo-
denpreis ein. 
Die Verbindung zu Graz, die Hauptstadt 
des südösterreichischen Bundeslandes 
Steiermark, aber auch die Nähe zur Natur 
machen den Boden in dem Bezirk Andritz 
und der Gemeinde Stattegg so begehrt. 
Besonders Andritz stellt sich als geeig-
neter Wirtschafts- und Industriestandort 
dar. Auch die Nähe zur bereits angesie-
delten Andritz AG kann wirtschaftliche 

Vorteile mit sich bringen. 
Auf der nachfolgenden Karte lassen sich 
die Baulandbodenpreise der Steiermark 
erkennen. Dabei fällt zunächst auf, dass 
Graz und dessen Umland-Gemeinden 
hohe bis sehr hohe Bodenpreise aufwei-
sen. Auch wirken sie wie eine Insel der 
teuren Baulandbodenpreise zwischen 
den zahlreichen Gemeinden mit Boden-
preisen unter 100 €/m². Die Gemeinde 
Stattegg hat einen Bodenpreis von 100 
bis 200 €/m², die Stadt Graz hingegen 
von über 200 €/m². Der Bodenpreis der 
Stadt Graz war nicht auf Ebene der Bezir-
ke verfügbar, somit kann über den And-
ritzer Bodenpreis keine Aussage getrof-
fen werden.   

Abb. 11.47: Vereinfachte Darstellung der Bodenpreise in der Steiermark. 

Quelle: Bodenpreis 2022 (eigene Darstellung)
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Auf dem Diagramm 11.48 wird die  Ver-
änderung des Baulandpreises von dem 
Jahr 2015 ausgehend bis ins Jahr 2021 
im Vergleich der Stadt Graz und der Ge-
meinde Stattegg dargestellt. Dabei fällt 
zunächst der kontinuierliche Anstieg 
des Baulandpreises in Stattegg auf, der 
im Jahr 2021 seinen Höchststand von 
220€ erreicht. Somit stieg der Bauland-
preis von 2015 bis 2021 um annähernd 
36%. Eine ähnliche Preisentwicklung 
ist in der Stadt Graz zuerkennen, dort 

stieg der Baulandpreis in der angege-
benen Zeitperiode um knapp 39%. Die 
Baulandpreisentwicklung der Stadt Graz 
stieg diskontinuierliche an. Dabei gab 
es in den Jahren 2017 auf 2018 einen 
erhöhten Anstieg von etwa 17,8% und 
von 2020 auf 2021 einen weiteren von 
circa 21,8%. Die Stadt Graz erreicht da-
mit Spitzenbodenpreise von über 340€ 
pro m2.  Das sind etwa 35% mehr als der 
Quardratmeter in Stattegg 2021 gekostet 
hat. 

Bei den mittleren Kaufpreisen handelt 
es sich um den Median, der im Grund-
buch eingetragenen Kauf-Transaktionen 
(provisionsfrei) auf Gemeindeebene von 
Januar 2009 bis Dezember 2020. Hierbei 
stechen die hohen Differenzen zwischen 
der Stadt Graz und der Gemeinde Stat-
tegg heraus. Der Baulandpreis der Stadt 
Graz ist um etwa 49,5% höher als jener 
der Gemeinde Stattegg. Noch höher ist 
die Kluft zwischen den Grünlandpreisen 
der zwei Orte. Dabei ist der Grünland-
preis in Stadttegg um 98,5% niedriger 
als jener in der Stadt Graz.

Abb. 11.49: Bodenpreis im Vergleich anhand 

des mittleren Kaufpreis 1.1.2009 bis 2020

Quelle: Bodenpreis 2022 (eigene Darstellung) 
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Quelle: Statistik Austria 2022 (eigene Darstellung) 
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In Andritz gibt es hingegen vereinzelt 
Leerstände in der Erdgeschosszone 
oder von gesamten Gebäuden. Diese 
Leerstände kommen Schwerpunkt mä-
ßig im Zentrum des Bezirks Andritz vor. 
Wie Eingangs erwähnt stammen diese 
Informationen aus der Erhebung der Be-
standsanalyse der TU Wien, denn Leer-
standserhebungen auf Ebene der Grazer 
Stadt und deren Bezirke gibt es bis dato 
nicht. Wobei sich unterschiedliche Stim-
men und Initiativen für solch eine Erhe-
bung aussprechen. 
Ein sehr präsentes Beispiel ist der Leer-
stand zweier Wohngebäude, der Andritz 

AG, welche in der Stattegger Straße ste-
hen (siehe Abb 11.51).

Abb. 11.51: Bild Leerstand Wohngebäude 

Quelle: Eigene Aufnahme 

Abb. 11.50:   Dorfplatz Stattegg. 

Quelle: Meinbezirk 2017

11.2.3 Leerstand

Bei Leerstand handelt sich um Gebäude 
oder Teilen eines Gebäudes, die nicht 
vermietet oder ungenutzt sind. Dabei 
kann Leerstand in der Erdgeschossnu-
tung vorkommen, aber auch Wohn-
flächen können davon betroffen sein. 
Aufgrund der unzureichende Datenlage 
zur Thematik Leerstand, wird in diesem 
Kapitel zum einen auf die Erhebung der 
Bestandsanalyse Gruppe 5 der TU Wien 
zurückgegriffen, zum anderen stammen 

ein Teil der Informationen aus den ge-
führten Interviews. 
Wie bereits im Kapitel 5 dargestellt wur-
de, ist Leerstand kein weitreichendes 
Problem der Gemeinde Stattegg. 

"Wir haben in Stattegg 
faktisch keinen Leerstand"  
Ozek Philipp Vizebürgermeister 
Stattegg, 2022
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11.2.4 Zweitwohnsitze

Die Thematik der Zweitwohnsitze ist, 
auch dank der Corona-Pandemie, zu öf-
fentlicher Aufmerksamkeit gekommen.   
Dabei können Zweitwohnsitze unter-
schiedlichen Nutzen haben, typische 
Nutzungen sind Ferien- und oder Wo-

chenendhäuser. Laut einer Erhebung 
der Statistik Austria gab es am 1. Jänner 
2021 um 60.894 bzw. um 4,97 Prozent 
mehr Nebenwohnsitze in den knapp 
2100 österreichischen Gemeinden als 
ein Jahr zuvor (Vgl. Der Standard 2021).

In dem Diagramm 11.52 lässt sich der 
Anteil der Haupt- und Nebenwohnsitze 
für das Jahr 2022 erkennen. Dabei wird 
die Stadt Graz, die Gemeinde Stattegg 
und der Bezirk Andritz miteinander ver-
glichen. Anhand des Diagramms lässt 
sich feststellen, dass keiner der Gebiete 
einen hohen Anteil an Nebenwohnsitzen 
aufweisen. Stattegg hat einen Neben-
wohnsitzanteil von 14% und weist so-

mit ein ähnliches Ergebnis wie die Stadt 
Graz auf. Der Hauptwohnsitzanteil dieser 
Gebiet ist mehr sechs mal so hoch. And-
ritz fasst einen Zweitwohnsitzanteil von 
etwa 8% und nimmt demnach noch ei-
nen kleineren Teil der Wohnsitze an. So 
lässt sich festhalten, dass der Bezirk And-
ritz unter dem Grazer Durchschnittsanteil 
der Zweitwohnsitze liegen. 
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Abb. 11.52: Anteil der Haupt- und Zweitwohnsitze im Jahr 2022 

Quelle: Statistik Austria Zweitwohnsitz (eigene Darstellung)
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Abb. 11.53: Anteil der Haupt- und Zweitwohnsitz des Bezirks Andritz (Stadt Graz) Stand 2022

Quelle: Vibe-App Graz 2022 (eigene Darstellung)

Anhand des Säulendiagramm lassen sich 
die Entwicklung der Anteile der Haupt- 
und Zweitwohnsitze des Bezirks Andritz 
erkennen. Dabei lässt sich feststellen, 
dass im Laufe der Zeit sich das Verhält-

nis kaum verändert hat. Die zubeginn 
genannte Zuwachstendenz an Neben-
wohnsitze während der Pandemie lässt 
sich im Grazer Bezirk Andritz nicht nach-
weisen.

Abb. 11.54: Nebenwohnsitzdichte auf Ebene 

der Grazer Bezirke. 

Quelle: Vibe-App Graz 2022 (eigene Darstel-

lung)

Die nebenstehende Karte stellt die Ne-
benwohnsitzdichte der Landeshaupt-
stadt Graz auf Ebene der Bezirke dar.  Die 
Nebenwohnsitzdichte zeigt die Anzahl 
der Einwohner*innen in Nebenwohnsit-
zen pro km2 für das Jahr 2022 an. Dabei 
steigt die Dichte der Nebenwohnsitze 
Richtung Mitte beziehungsweise Zentrum 
der Stadt. Der Bezirk St. Leonhard weist 
dabei die stärkste Nebenwohnsitzdichte 
auf. Andritz fällt in die niedrigste Stufe 
der Nebenwohnsitzdichte und weist so-
mit nur bis zu 220 Einwohner*innen pro 
km2 mit Nebenwohnsitz auf. 
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11.2.5 Gebäudeeigentümer*innen

Auf der Abbildung 11.55 lassen sich die 
Immobilien Besitzverhältnisse in % (ge-
rundet) Stand 2022 erkennen. Die Besitz-
verhältnisse von Gebäude und Grund-
stücken spielen eine wichtige Rollen auf 
dem Immobilienmarkt und der Planung 
von Raum, um zum Beispiel die Verfüg-
barkeit und Leistbarkeit von Wohnraum 
zu gewährleisten.  Dabei wird in folgende 
Gruppen unterschieden, Privatpersonen, 
Gebietskörperschaften, gemeinnützige 
Bauvereinigungen und sonstige juristi-
scher Personen. Das Diagramm 11.53 
gibt Auskunft über den Bezirk Andritz, 

die Gemeinde Stattegg, die Stadt Graz, 
sowie Graz-Umgebung. Auffällig ist zu-
nächst der Unterschied der Privatper-
sonenanteile zwischen städtisch (Graz, 
Andritz) und ländlich (Stattegg, Graz-
Umgebung) geprägten Gebiet. Dieser 
Unterschied ergibt sich aus den höhe-
ren Immobilieneigentümer*innen-Anteil 
der sonstig juristischen Personen. Unter 
diese Kategorie fallen zum Beispiel Un-
ternehmen, welche in Graz und Andritz 
etwa 9 % der Immobilienbesitze innehal-
ten. Hinzukommen 3 % der Immobilien, 
welche in der Stadt Graz in Besitz der Ge-
bietskörperschaft ist. 

Abb. 11.55: Anteil der Immobilieneigentümer*innen Stand 1.1.2022 & 24.10.2022. Quelle: 

Statistik Austria Immobilieneigentümer*innen (Darstellung der Gruppe 1)
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11.3 Bodenpolitik

In diesem Kapitel wird auf die Boden-
politik der Gemeinde Stattegg und des 
Bezirks Andritz eingegangen. Vorweg-
zunehmen ist hierbei die begrenzte 
Kompetenz des Bezirks. Bei der Ge-
meinde Stattegg fällt die Bodenpolitik 
in den eigenen Wirkungsbereich der 
Gemeinde, in Andritz ist die Gemeinde 
Graz zuständig. Zuerst geht es um die 
rechtlichen Grundlagen, danach wird 
auf die Instrumente und die grundle-
genden Vorgaben in den jeweiligen 
ÖEKs eingegangen.

11.3.1 Rechtliche Grundlagen der 
Bodenpolitik in Graz und Stattegg

Das folgende Kapitel befasst sich mit den 
gesetzlich festgeschriebenen Maßnah-
men für einen schonenden Umgang mit 
der Ressource Boden und den überört-
lichen und örtlichen Zielsetzungen der 
steirischen Raumplanung. Schon per de-
finitionem dient die Raumordnung dazu, 
die „…nachhaltige und bestmögliche 
Nutzung und Sicherung des Lebensrau-
mes im Interesse des Gemeinwohles zu 
gewährleisten.“ (§ 1 Abs. 2 StROG 2010). 
Dabei soll sie auf lokale Gegebenhei-
ten, wirtschaftliche, gesundheitliche, 
soziale und kulturelle Bedürfnisse der 
Bewohner*innen achtgeben, aber auch 
den Umweltschutz berücksichtigen. 
Dieses Credo schlägt sich auch in den 
Raumordnungsgrundsätzen des Landes 
Steiermark nieder. So ist der sparsame 
Flächenverbrauch zu beachten und die 
Vermeidung von Zersiedelung zu for-
cieren. Das ist auch im Sinne wirtschaft-
licher Aufschließung, deren Kosten die 
Gemeinde tragen muss. 

Weiters besteht die Verpflichtung, die 
Planung benachbarter Räume aufein-
ander abzustimmen und raumbedeut-
same Maßnahmen anderer Gebietskör-
perschaften in der eigenen Planung zu 
berücksichtigen (vgl. § 3 Abs. 1 StROG 
2010).
In § 3 Abs. 2 werden diese Grundsätze 
noch etwas spezifiziert. Insbesondere 
im Bereich der Siedlungstätigkeit wird 
auf eine wünschenswerte Entwicklung 
der Siedlungsstruktur eingegangen. Das 
enthält unter anderem Themen wie In-
nenentwicklung vor Außenentwicklung, 
Flächenrecycling und Nutzung von Kon-
versionsflächen oder die Berücksichti-
gung der ökologischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Kapazitäten eines Ortes 
(vgl. § 3 Abs. 2 StROG 2010). 
Insgesamt kann jedoch festgestellt wer-
den, dass die grundsätzlichen Ziele sehr 
viel Raum für Interpretation offenlassen. 
Im Folgenden wird auf die Instrumente 
eingegangen, die den Gemeinden laut 
dem Steiermärkischen Raumordnungs-
gesetz zustehen, um aktive Bodenpolitik 
zu betreiben. Dazu muss man bemerken, 
dass Andritz als Bezirk diese Eingriffs-
möglichkeiten nicht hat. Im Kapitel 12.3 
wird noch näher auf die Bezirkskompe-
tenzen eingegangen. Die Bodenpolitik 
in Andritz wird also von der Gesamtstadt 
Graz bestimmt, wobei Andritz hierbei 
weder ein prioritäres Entwicklungsgebiet 
für Siedlungsbau noch für die Ansied-
lung von Industrie darstellt (vgl. Inter-
view mit Richard Resch am 02.11.2022).
Im Folgenden werden die Instrumente 
der örtlichen Raumplanung beschrieben 
und aufgezeigt, welche Maßnahmen die 
Gemeinde Graz in Bezug auf Andritz und 
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die Gemeinde Stattegg im eigenen Wir-
kungsbereich treffen. 

11.3.2 Das Örtliche Entwicklungs-
konzept

Laut § 21 Abs. 1 ist die Erstellung eines 
Örtlichen Entwicklungskonzeptes für alle 
Gemeinden verpflichtend. Dieses wird 
vom Gemeinderat verordnet und ist für 
alle untergeordneten Konzepte, wie den 
Flächenwidmungs- und den Bebauungs-
plan bindend. Die Örtlichen Entwick-
lungskonzepte in der Steiermark sind 
generell 15 Jahre lang gültig. In Graz 
ist das momentan aktuelle Konzept der 
STEK 4.0, der 2013 in Kraft getreten ist. 
In Stattegg liegt im Moment der neue 
Entwurf des ÖEKs zur allgemeinen Ein-
sicht auf (vgl. § 21 Abs. 1ff StROG 2010: 
online; vgl. www.graz.at, letzter Aufruf 
am 15.11.2022; vgl. www.stattegg.eu, 
letzter Aufruf am 15.11.2022.).
Ein Örtliches Entwicklungskonzept be-
steht aus dem Wortlaut, dem Entwick-
lungsplan und dem Erläuterungsbericht, 
der den Entwicklungsplan näher erklärt. 
Die Inhalte des Örtlichen Entwicklungs-
konzeptes sind von der Landesregie-
rung ebenfalls recht genau vorgegeben. 
Zuerst muss eine Bestandsaufnahme 
durchgeführt werden, außerdem müssen 
Vorgaben des Bundes und des Landes 
berücksichtigt und kenntlich gemacht 
werden. Erforderlich ist weiters eine Ab-
stimmung mit den Nachbarsgemeinden 
(vgl. § 22 Abs. 1ff StROG 2010).
Bodenpolitisch relevant ist insbesondere 
§ 22 Abs. 4, in dem beschrieben wird, 
dass der Baulandbedarf der Gemeinde 
jedenfalls für den Sektor Wohnen, wenn 

möglich aber auch für Gewerbe- und In-
dustrieflächen und für Einrichtungen des 
Handels und des Tourismus abgeschätzt 
werden muss. Ebenfalls festgelegt wer-
den im ÖEK die Entwicklungsrichtungen 
der Gemeinde und die Entwicklungs-
grenzen von Baugebieten. Es werden 
Prioritäten bezüglich der Siedlungs- und 
Freiraumentwicklung gesetzt und beson-
dere Bereiche (beispielsweise Gewerbe-
gebiete oder Ruhezonen) festgelegt. Um 
der Zersiedelung vorzubeugen, sollen 
Entwicklungsreserven vornehmlich an 
Siedlungsschwerpunkten geplant wer-
den (vgl. §22 Abs. 1ff StROG 2010: on-
line). 
Weder Graz noch Stattegg haben ei-
nen flächendeckenden Bebauungsplan 
(vgl. Interview mit Richard Resch am 
02.11.2022.). Zur Vorbereitung der Be-
bauungsplanung können die Gemein-
den ein räumliches Leitbild als Teil des 
ÖEKs erlassen. Das räumliche Leitbild 
trifft genauere Aussagen zum Gebiets- 
und Freiraumcharakter, zur Bebauungs-
weise und ähnlichem (vgl. §22 Abs. 7 
StROG 2010).

Das STEK 4.0 (Graz)

Im STEK 4.0 wird in Bezug auf Boden-
politik eine Lenkung des Wohnbaus 
durch Möglichkeiten der GBG (Gebäu-
de- und Baumanagement Graz GmbH) 
angestrebt. Damit soll die Siedlungsent-
wicklung in gewünschten Entwicklungs-
gebieten in verdichteten Wohnformen 
in Randbezirken forciert werden (STEK 
4.0: 80). Die Stadt schätzt das Potenzi-
al zur Ausweitung der Wohnnutzung auf 
bereits bebauter Fläche, und damit die 
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Nachverdichtung, größer ein als durch 
die Neubebauung von Aufschließungs-
flächen (Stadt Graz 2022c: 65). 
Auch in Zukunft möchte Graz einen Teil 
des Baulandbedarfs durch Aufschlie-
ßungsgebiete decken. Standorte, die 
zurzeit anderwärtig genutzt werden (un-
ter anderem von der Eisenbahn genutzte 
Flächen) und daher mittelfristig nicht zur 
Verfügung stehen, sind laut dem STEK 
jedoch zukünftig in der Lage den Bedarf 
an Bauland langfristig gesehen zu de-
cken (Stadt Graz 2022c: 68).
Grünflächen sollen ebenfalls mit Hilfe 
der GBG bereitgestellt werden. Um die 
öffentliche Nutzbarkeit von Freiflächen 
in Stadtteilen mit unzureichendem Frei-
flächenanteilen zu gewährleisten, sollen 
diese durch Flächenankauf oder vertrag-
liche Absicherung zugänglich gemacht 
werden. Sind Aufschließungsgebiete 
vorhanden, soll angestrebt werden den 
Freiraumbedarf mit mindestens 10% der 
Aufschließungsfläche am Standort zu 
decken (Stadt Graz 2022c: 44).

Das ÖEK 5.00 Stattegg

Auch der erste Entwurf des neuen ört-
lichen Entwicklungskonzept 5.00 ent-

hält Ziele zur Bodenpolitik und geht, 
anders als das Grazer STEK 4.0, konkret 
auf Instrumente der aktiven Bodenpoli-
tik ein. So sollen zur Sicherstellung der 
Nutzung von Baulandreserven Bauland-
befristungen von 5 Jahren festgelegt 
werden, wobei bei Fristüberschreitung 
eine Raumplanungsabgabe Anwendung 
finden soll (§ 36 StROG 2010 idF LGBl. 
45/2022). Alternativ besteht in Sied-
lungsrandlagen oder auf Wunsch der 
Grundeigentümer die Möglichkeit zur 
Rückwidmung (ÖEK 5.00: 105). Auch der 
Abschluss privatwirtschaftlicher Maßnah-
men bei nachweislichem Eigenbedarf 
sieht die Gemeinde als Möglichkeit zur 
Baulandmobilisierung (ÖEK 5.00: 26).
Jedoch nicht nur in der Baulandmobili-
sierung möchte Stattegg eine aktive Bo-
denpolitik betreiben. Auch die Sicherung 
von landwirtschaftlich bedeutenden 
Böden hat in der Gemeinde eine hohe 
Bedeutung (ÖEK 5.00: 57). Ein grundle-
gendes Anliegen der Gemeinde ist das 
Begrenzen des Bevölkerungswachstums. 
Daher werden strenge Bebauungsvor-
schriften bezüglich der Dichte, der Bau-
platzgröße und Ähnlichem getroffen (In-
terplan 2022: 38ff).

Abb. 11.56: Regeln zur Bebauung in Stattegg Quelle: Interplan 2022
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11.3.3 Der Flächenwidmungsplan

Die Erstellung und Verordnung des Flä-
chenwidmungsplanes fällt in die Zustän-
digkeit der Gemeinden. Er umfasst den 
Wortlaut, den eigentlichen Flächenwid-
mungsplan, den Bebauungszonierungs-
plan und eventuelle der Ergänzungs-
pläne. Der Flächenwidmungsplan ist 
eines der mächtigsten Instrumente der 
Gemeinden, um gewisse Nutzungen zu 
forcieren oder zu vermeiden. Außerdem 
müssen die Gemeinden Maßnahmen 
zur Baulandmobilisierung festlegen und 
kenntlichmachen. Das entspricht auch § 
34, in dem festgelegt wird, dass die Ge-
meinden aktive Bodenpolitik betreiben 
müssen. Um ihre bodenpolitischen Zie-
le zu erreichen, haben die Gemeinden 
unter anderem folgende Möglichkeiten 
(vgl. § 25 StROG 2010; vgl. § 34 StROG 
2010). 

Privatwirtschaftl. Maßnahmen laut §35

Die Gemeinde kann auf vertragli-
cher Basis Vereinbarungen mit den 
Grundeigentümer*innen zur Verwen-
dung und Bebauung der Grundstücke 
abschließen. Zu beachten ist der Eigen-
bedarf der Eigentümer*innen (vgl. § 35 
StROG 2010: online). 

Befristete Bebauung laut § 36

Anlässlich einer Revision des Flächenwid-
mungsplanes kann die Gemeinde eine 
fünfjährige Bebauungsfrist für Grundstü-
cke mit Baulandwidmung einführen. Im 
Falle der nicht erfolgten Bebauung nach 
Auslauf der Befristung gibt es drei Mög-

lichkeiten. Das Grundstück kann entschä-
digungslos in Freiland umgewidmet,  
oder der/die Grundstückseigentümer*in 
kann zur Leistung einer Raumordnungs-
abgabe verpflichtet werden. Diese be-
trägt 2 % des Produktes aus Baugrund-
stückspreis pro Quadratmeter und der zu 
mobilisierenden Grundstückfläche (vgl. 
§ 36 StROG 2010: online). 

Vorbehaltsflächen laut § 37

Im Flächenwidmungsplan können Flä-
chen ausgewiesen werden, die dem Bau 
von Einrichtungen des öffentlichen In-
teresses dienen, wie beispielsweise der 
Errichtung von Schulen, Kindergärten 
und ähnlichem. Auch im Bereich des ge-
förderten Wohnbaus oder betreffend die 
Errichtung von Gewerbegebieten dürfen 
solche Regelungen getroffen werden. 
In diesem Fall müssen die als Vorbe-
haltsflächen gewidmeten Grundstücke 
eine besondere Standorteignung auf-
weisen und im ÖEK der jeweiligen Ge-
meinde festgelegt worden sein. Die Fol-
ge einer solchen Widmung ist, dass die 
Eigentümer*innen eine Einlösung des 
Grundstücks verlangen kann, das heißt, 
dass die Gemeinde oder eine dritte Par-
tei, die die vorgesehene Einrichtung 
bauen und betreiben will, das Grund-
stück kaufen soll. Innerhalb von einem 
Jahr muss die Gemeinde bekannt geben, 
ob der Ankauf durch sie oder jemand an-
deren möglich und gewollt ist. Falls das 
nicht der Fall ist, verfällt die Widmung. 
Der Preis des Grundstücks wird nach 
Bestimmungen des Eisenbahn-Enteig-
nungsentschädigungsgesetzes – EisbEG 
berechnet (vgl. §37 StROG 2010). 
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11.4 Fazit

Gemeindefinanzen

Die Gemeindefinanzen der Stadt Graz 
und der Gemeinde Stattegg stellen sich 
alleine aufgrund der unterschiedlichen 
Größen der Finanzhaushalte nicht in al-
len untersuchten Aspekten gleich dar, 
weisen jedoch bei gewissen Indikatoren 
Ähnlichkeiten auf. So verzeichnet die 
Stadt Graz etwa deutlich höhere absolu-
te sowie pro Kopf Beträge bei den Ein-
zahlungen in den Gemeindehaushalt, 
gleichzeitig sind aber auch die Auszah-
lungen gesamt höher. Die Gemeinde 
Stattegg kann dagegen einen stabileren 
Saldo 1 aufweisen, welcher für den ge-
samten Untersuchungszeitraum deutlich 
im positiven Bereich liegt. Beide Unter-
suchungsräume zeigen Einbrüche des 
Geldflusses aus der operativen Gebarung 
im Jahr 2020, zeigen aber erste Zeichen 
der Erholung im Jahr 2021. Die verein-
fachte Freie Finanzspitze verläuft für die 
Gemeinde Stattegg zwar für alle Jahre im 
positiven Bereich, liegt aber vor allem ab 
2020 hinter den räumlichen Vergleichs-
einheiten Graz-Umgebung und der Stei-
ermark zurück. Die Stadt Graz dagegen 
kämpft mit einer stark schwankenden 
Freien Finanzspitze und kommt nur im 
Jahr 2021 auf eine positiven Wert.
Hinsichtlich der Finanzkraft kommen der 
Stadt Graz die hohen Anteile an Einzah-
lungen aus Kommunalsteuern und die 
verhältnismäßig höheren Einzahlungen 
aus eigenen Abgaben gegenüber den 
Einzahlungen aus Ertragsanteilen zugu-
te. 
Die Gemeinde Stattegg muss dafür auf 
verhältnismäßig höhere Einzahlungen 
aus Grundsteuern aufbauen und ist stär-

ker auf Einzahlungen aus Ertragsanteilen 
angewiesen. 
Die Auszahlungen für Personal- und 
Sachaufwand zeigen einen steigenden 
Trend wobei diese in der Gemeinde Stat-
tegg verhältnismäßig stärker steigen und 
in der Stadt Graz aufgrund von Pandemie 
bedingten Rückgängen bei Auszahlun-
gen für Sachaufwand temporär zurück-
gegangen sind.
Im Bereich der Investitionstätigkeit he-
ben sich in beiden Einheiten temporäre 
Spitzen hervor, die auf durchgeführte, 
oder in Durchführung befindliche Pro-
jekte zurückzuführen sind. Mit diesen In-
vestitionsprojekten geht aber meist eine 
zusätzliche Verschuldung einher und die 
Stadt Graz zeigt seit 2018 einen Trend 
zu jährlich steigender Verschuldung auf, 
während in der Gemeinde Stattegg Fi-
nanzschulden durch stetige Schulden-
dienst Auszahlungen trotz zusätzlicher 
Verschuldung im Jahr 2018 einen rück-
läufigen Trend aufweisen. Die Stadt Graz 
kann dahingehend eine anteilsmäßig 
deutlich höhere Vermögensfinanzierung 
aus langfristigen Fremdmitteln, davon 
mehr als die Hälfte, Rückstellungen vor-
weisen. Demgegenüber setzt die Ge-
meinde Stattegg hier auf der Passivasei-
te zu größerm Teil auf Nettovermögen 
(Eigenmittel) und langfristige Finanz-
schulden.

Immobilienmarkt

Der Immobilienmarkt der Gemeinde Stat-
tegg und dem Bezirk Andritz ist durch die 
ideale Lage, in der Nähe der Stadt und 
dennoch im Grünen, geprägt. So ist die 
Nachfrage nach Boden und Immobilien 
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an beiden Orten dauerhaft hoch. 
Damit steht die Herausforderung des 
leistbaren Baulandes im Zentrum. Nach 
der Analyse des Immobilienmarktes und 
dessen Bodenpreise ist der Anstieg der 
Baulandbodenpreise in den vergange-
nen Jahren deutlich geworden. Hier 
muss angemerkt werden, dass auf Grund 
der unzureichenden Datenlage keine 
Aussagen über Immobilienpreise getrof-
fen werden konnte, dennoch muss man 
diesen Aspekt mitdenken. 
So kamen die Interviewpartner*innen, 
in den unterschiedlichen Interviews, 
immer wieder auf die Leistbarkeit von 
Wohnraum zusprechen. Es wurde er-
wähnt, dass Baugrund nur selten un-
bebaut verkauft wird, meist steht der 
Verkauf von Boden im Zusammenhang 
mit den bereits gebauten Immobilien. 
Auch die streng geführte Bodenpolitik 
der Gemeinde Stattegg impliziert höhe-
re Preise für Wohnraum. Somit lässt sich 
festhalten, dass leistbares Wohnen und 
im Allgemeinen die Verfügbarkeit von 
Wohnraum in näherer Zukunft zu Heraus-
forderungen führen kann. 
Wie in der Einleitung schon kurz angeris-
sen führt die Lage des Immobilienmarkts 
auch zu einer Beeinflussung der Bevöl-
kerungszusammensetzung. In Kapitel 
6.1.3 kann man erkennen, dass der An-
teil an jungen Menschen zwischen 18 
und Anfang 30 im Vergleich sehr gering 
ist. Sowohl die Bezirksvorsteherin von 
Andritz als auch der Vizebürgermeister 
von Stattegg führen diese Entwicklung. 
einerseits auf den Mangel an Bildungs-
standorten, aber auch auf die geringe 
Verfügbarkeit von leistbarem Wohnraum 
zurück (vgl. Interview mit Karin Reimelt 

am 07.11.2022; Interview mit Philipp 
Ožek am 08.11.2022).

Bodenpolitik

Zu Stattegg kann man sagen, dass es 
eine gewisse Diskrepanz zwischen den 
konzeptuell festgelegten bodenpoliti-
schen Zielen und der tatsächlichen Her-
angehensweise gibt. Das ist auch durch-
aus nachvollziehbar, da die Vermittlung 
von Maßnahmen wie der Investitionsab-
gabe bei den Bürger*innen häufig nicht 
gut ankommt. 
Daher werden mehrfach Einzellösungen 
gefunden und beispielsweise privatrecht-
liche Vereinbarungen getroffen oder mit 
dem Eigenbedarf argumentiert, was die 
eigentlich festgelegte Bebauungsfrist 
von fünf Jahren verwässert (vgl. Inter-
view mit Philipp Ožek am 08.11.2022.). 
Ansonsten sind viele bodenpolitische 
Probleme, wie beispielsweise die Zersie-
delung nicht in ähnlichem Ausmaß gra-
vierend wie andernorts, was sich auch 
auf die geographische Tallage Statteggs 
zurückführen lässt. 
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Zwischen Andritzer Reichsstraße und Haberlandtweg

Abb. 11.54: Zwischen Andritzer Reichsstraße und Haberlandtweg. 

Eigene Aufnahme 
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